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Sachverhalt und Anträge 

Für die europäische Patentannieldung Nr. 83 112 329.4 

(noch nicht veröffentlicht) wurden die AnmeldegebUhr 

(DM 520,--), die RecherchengebUhr (DM 1.670,--) und sechs 

Benennungsgebühren (zusammen DM 1.560,--) erst innerhaib 

der Nachfrlst nach R. 85 a)EPt) entrichtet. 

Mit Entscheidung vom 20. Juli 1984 steilte die Eingangs-

stelle des EPA nach R. 69 (2) fest, daB die europUische 

Patentanmeldung nach Art. 90 (3) EPU als zurUckgenomxnen 

gilt, well die genannten Gebtihren verspätet und eine Zu-

schlagsgebUhr nach R. 85 a) EPU Uberhaupt nicht, also 

auch nicht innerhalb der Nachfrist nach R. 85 a) entrich-

tet wurde. 

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder am 14. September 

1984 unter Zahiung der BeschwerdegebUhr und auBerdem der Zu-

schlagsgebUhr (DM 1.035,--) und einer Wiedereinsetzungsge-

bühr (DM 115,--) Beschwerde ein und begrUndete sie damit, 

daB er durch höhere Gewalt, d.h. durch Verfo].gungs- und 

ZwangsmaBnahmen Dritter, an der rechtzeitigen Zahiung der 

GebUhren verhindert gewesen sel. 

Ein ausdrUcklicher Antrag 1st nicht gesteilt. 

Mfindliche Verhandlung wurde nicht beantragt. Dem Be-

schwerdefUhrer wurde durch das Schreiben vom 16. Januar 

1985 Gelegenheit gegeben, sich zu den GrUnden zu äuBern, 

auf die sich die vorliegende Entscheidung stützt. Davon 

hat er nicht Gebrauch gemacht. 
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Entscheidungsgrtinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der R. 64 EPU; sie 1st daher zulssig. 

Es kann davon ausgegangen werden, daB der BeschwerdefUhrer 
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt. Dies 
1st jedoch rechtlich nicht xnöglich. Der BeschwerdefUhrer 
selbst geht davon aus, daB die in Frage stehenden GebUhren 
verspätet gezahit wurden. Daher konnte die Eingangsstelle 
des EPA nur feststellen, daB die europäische Patentanrneldung 
als zurUckgenommen gilt. 

Die BeschwerdebegrUndung könnte ihrem Inhalt nach auch als 
Antrag auf Wiedereinsetzung gewertet werden. Eine Wieder-
einsetzumg in die versäumten Fristen ist jedoch durch Arti-
kel 122 (5) EPU ausgeschlossen. Daher 1st es nicht möglich, 
die voin BeschwerdefUhrer vorgetragenen GrUnde zu berUck-
sichtigen. 

Die Beschwerdekammer ware nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPU 
zur Entscheidung Uber den Antrag auf Wiedereinsetzung zu-
ständig, sofern sie die Sache hierzu nicht an die Erstin-
stanz zurückverweist. Die Beschwerdekainzner geht von der An-
nahme aus, daB eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nur hilfsweise beantragt ist, für den Fall, daB die Wieder -
einsetzung rnöglich sein soilte. Da dies nicht der Fall ist, 
wird eine Entscheidung hierUber nicht getroffen. Die GebUhr 
für die Wiedereinsetzung wird zurUckgezahlt. 

Eine Rtickzahlung der BeschwerdegebUhr 1st nicht möglich, da 
hierfUr die Voraussetzungen nach R. 67 EPU nicht vorliegen. 

GestUtzt auf Artikel 111 (1), Satz 2 EPU ordnet die Karnmer 
selbst die RUckzahlung der Ubrigen Gebühren an. 
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Entscheidungs forméln 

Aus diesen Gründen 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangs-
stelle des Europäischen Patentarntes vorn 20. Juli 1984 
wird zurUckgewiesen. 

Die RUckzahlung der AnmeldegebUhr, der Recherchenge-
bUhr, der sechs Benennungsgebilhren, der Zuschlagsge-
btihr und der Wiedereinsetzungsgebtihr von zusaminen 
DM 4.900,-- wird angeordnet. 

Der G sste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

,*Ff 	Bergeron 	 Singer 
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